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Regeste

Regeste Art. 4 BV; Willkür. 1. Bestätigung der Rechtsprechung (BGE 115 Ia 14 f. E. 3a)
zur Kognition des Bundesgerichts bei der Überprüfung der Anwendung von
Zustellungsgrundsätzen (E. 2b). 2. a) Allein durch eine polizeiliche Einvernahme wird noch
kein (Straf)prozessrechtsverhältnis begründet. Es ist daher willkürlich, davon auszugehen,
der polizeilich Einvernommene habe mit der Zustellung von Gerichtsurkunden rechnen
müssen (E. 2c/aa). b) Hingegen entsteht mit der Mitteilung der Eröffnung einer
Strafuntersuchung an den Angeschuldigten diesem gegenüber ein
(Straf)prozessrechtsverhältnis, welches eine Empfangspflicht für dieses betreffende
Gerichtsurkunden begründet (E. 2c/bb).

Regeste Art. 4 Cst.; arbitraire. 1. Principes relatifs aux notifications; confirmation de la
jurisprudence sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (ATF 115 Ia 14 s. consid. 3a)
(consid. 2b). 2. a) Un interrogatoire par la police ne suffit pas à créer un rapport juridique de
procédure pénale avec la personne entendue. Il est donc arbitraire de retenir qu'à la suite de
l'interrogatoire, celle-ci aurait dû prévoir que des actes judiciaires lui seraient notifiés
(consid. 2c/aa). b) En revanche, un rapport juridique procédural prend naissance avec
l'accusé lorsque l'ouverture d'une enquête pénale lui est communiquée. Ce rapport comporte
l'obligation de recevoir les notifications qui le concernent (consid. 2c/bb).

Regesto Art. 4 Cost.; arbitrio. 1. Principi relativi alle notificazioni; conferma della
giurisprudenza sul potere d'esame del Tribunale federale (DTF 115 Ia 14 seg. consid. 3a)
(consid. 2b). 2. a) Un interrogatorio da parte della polizia non basta a creare un rapporto
giuridico di procedura penale con la persona interrogata. È pertanto arbitrario ritenere che,
in seguito all'interrogatorio, tale persona avrebbe dovuto prevedere che le sarebbero stati
notificati atti giudiziari (coonsid. 2c/aa). b) Per converso, sorge un rapporto giuridico di
procedura penale con l'imputato quando gli sia comunicata l'apertura di un'inchiesta penale;
tale rapporto comporta l'obbligo di ricevere le relative notificazioni (consid. 2c/bb).

Erwägungen

E. 2
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Kantonsgerichtsausschuss habe ihm das
rechtliche Gehör verweigert, indem er von der Fiktion ausgegangen sei, ihm sei das
Strafmandat zugestellt worden. a) Das Bundesgericht geht in seiner Praxis zur Zustellung
von Gerichtsurkunden davon aus, dass eine nicht abgeholte, eingeschrieben zugestellte
Gerichtsurkunde als am letzten Tag der Abholfrist zugestellt gilt ( BGE 115 Ia 15 E. 3a mit
Hinweisen). Die Zustellungsfiktion rechtfertigt sich, weil für die Verfahrensbeteiligten im
Prozess die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abzuleitende Pflicht besteht, dafür zu
sorgen, dass ihnen Gerichtsurkunden zugestellt werden können. Die genannte



Empfangspflicht entsteht als prozessuale Pflicht freilich erst mit der Begründung eines
Prozessrechtsverhältnisses ( BGE 115 Ia 15 E. 3a mit Hinweisen; unveröffentlichtes
Bundesgerichtsurteil i.S. M. vom 10. Februar 1988); erst nach dessen Begründung sind die
Verfahrensbeteiligten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihnen Entscheide, welche das
Verfahren betreffen, zugestellt werden können. b) Diese Zustellungsgrundsätze,
insbesondere über die Zulässigkeit der Zustellungsfiktion, sind freilich nicht Ausfluss des
Bundesverfassungsrechts und bilden somit auch nicht Teil eines verfassungsmässigen
Rechts ( BGE 115 Ia 15 E. 2a). Übernehmen daher kantonale Behörden - wie im
vorliegenden Fall der Kantonsgerichtsausschuss - mangels ausdrücklicher kantonaler
Vorschriften die dargelegten Grundsätze in ihrer Praxis, so hat das Bundesgericht deren
Anwendung nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür zu überprüfen ( BGE 115 Ia 15 E.
2a mit Hinweisen). c) Zu überprüfen ist nach dem soeben Ausgeführten, ob der
Kantonsgerichtsausschuss, ohne in Willkür zu verfallen, davon ausgehen durfte, der
Beschwerdeführer habe nach seiner Einvernahme auf der Alp Stätz mit der Durchführung
eines Strafverfahrens und der allfälligen Zustellung eines Strafmandats rechnen müssen. aa)
Das Bundesgericht hat bereits in dem die Zustellung einer Bussenverfügung nach einem
Strassenverkehrsunfall betreffenden BGE 101 Ia 7 ff. ausgeführt, dass das blosse Erstellen
eines Polizeirapportes für die Unfallbeteiligten die Durchführung eines Strafverfahrens
noch nicht als derart wahrscheinlich erscheinen lässt, dass es eine Empfangspflicht für
Gerichtsurkunden auszulösen BGE 116 Ia 90 S. 93 vermöchte. An dieser Rechtsprechung
ist festzuhalten: Allein durch die Einvernahme im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen
wird noch kein Prozessrechtsverhältnis begründet, welches den Verfahrensbeteiligten dazu
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihm in seiner Abwesenheit Gerichtsurkunden zugestellt
werden können. Es ist daher im vorliegend zu beurteilenden Fall nicht vertretbar, wenn der
Kantonsgerichtsausschuss einzig deshalb, weil der Beschwerdeführer von zwei
Kantonspolizisten als Auskunftsperson/Tatverdächtiger auf der Alp Stätz zu den gegen ihn
erhobenen Vorwürfen einvernommen worden war, davon ausgegangen ist, für den
Beschwerdeführer sei damit ein Strafprozessrechtsverhältnis als begründet anzusehen
gewesen und er habe deshalb mit der Zustellung von Gerichtsurkunden und insbesondere
auch mit der Zustellung des Strafbefehls vom 30. Dezember 1988 rechnen müssen. bb) Als
vertretbar erschiene die Auffassung des Kantonsgerichtsausschusses nur dann, wenn es über
die polizeiliche Einvernahme hinaus gelungen wäre, dem Beschwerdeführer nach der
Eröffnung der Strafuntersuchung durch die Staatsanwaltschaft eine diese betreffende
Mitteilung (Vorladung, Mitteilung des Verhandlungstermins etc.) zur Kenntnis zu bringen.
Anders als nach einer blossen polizeilichen Einvernahme wäre nämlich nach
Kenntnisnahme einer solchen Mitteilung durch den Beschwerdeführer davon auszugehen
gewesen, dass ihm das Bestehen des mit der Untersuchungseröffnung entstehenden
Strafprozessrechtsverhältnisses bekannt geworden sei und ihn dementsprechend die
prozessuale Empfangspflicht für Gerichtsurkunden getroffen hätte. Aus den Akten geht
indessen hervor, dass zwar zweimal versucht wurde, den Beschwerdeführer zu
Einvernahmen vorzuladen, ihm die an seine Adresse in Domat/Ems gerichteten
Vorladungen indessen nicht zugestellt werden konnten. Die Annahme, der
Beschwerdeführer habe von dem gegen ihn im Gang befindlichen Strafverfahren gewusst
und sei daher verpflichtet gewesen, dafür zu sorgen, dass ihm Gerichtsurkunden
nachgesendet werden können, erweist sich daher als unhaltbar und der angefochtene
Entscheid ist aus diesem Grund aufzuheben.
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